
Ergänzende Informationen zum Umgang mit den Lolli-Testungen 

 

 Die Kinder der E-Klassen machen montags und mittwochs, die Kinder der Jahrgänge 3 und 4 

dienstags und donnerstags zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde den Lolli-Test. 
 

 Geimpfte und genesene Kinder müssen bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises nicht 

an den Testungen teilnehmen. 
 

 Kinder, die den Test verpassen (weil sie z. B. zu spät kommen), werden sofort nach Hause 

geschickt. Sie dürfen erst wieder am Unterricht teilnehmen, wenn sie einen negativen 

Bürgertest vorlegen. Das gleiche gilt auch für Kinder, die z.B. wegen Erkrankung gefehlt und 

an der Lolli-Testung nicht teilgenommen haben. Das hängt mit der Abholung der Tests für die 

Laborauswertung zusammen, die nach einem strikten Zeitplan ablaufen muss.  

 

 Das Labor meldet der Schule bis 22.00 Uhr oder ab 6.00 Uhr am nächsten Morgen die Lolli-

Testergebnisse. Dafür haben wir eine Rufbereitschaft sichergestellt. Es kann also sein, dass 

Sie über die bekannten Kanäle von der Schule/der Klassenlehrerin kontaktiert werden 

müssen, wenn ein positives Ergebnis des Pooltests vorliegt. Das kann bis 22.00 Uhr passieren 

oder eben ab 6.00 Uhr morgens. 

 

 Ist ein Pool positiv und Sie wurden darüber informiert, sind Sie dazu verpflichtet, den Lolli-

Test mit Ihrem Kind zu Hause durchzuführen. Das Testmaterial haben Sie (die Eltern der 

Schulanfänger werden es am Montag) erhalten. Bitte bewahren Sie den Briefumschlag an 

einem sicheren Ort griffbereit auf. Verwenden Sie das Material nur dann, wenn Sie dazu im 

Positivfall aufgefordert werden. 

 

 Im Positivfall müssen wir schnell reagieren. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir 

das Röhrchen bereits mit dem individuellen Strichcode versehen und bewahren den QR – 

Code in Kopie in der Schule auf. Damit sind wir in der Lage, Ihnen bei der Registrierung zu 

helfen.  

 

 Im Positivfall müssen Sie die Probe bis 8.30 Uhr im Sekretariat abgeben. Das Sekretariat ist 

dann ab 7.00 Uhr besetzt. Wenn Sie die Probe nicht abgeben, gilt ihr Kind als Corona-

Verdachtsfall und Sie müssen es in häusliche Isolation nehmen. Die betroffene Klasse darf 

erst am Unterricht teilnehmen, wenn ALLE Individualtests im Labor auswertet werden und 

das Gesundheitsamt zustimmt. 

 

 Damit das Labor das angesteckte Kind aus dem positiven Pool identifizieren kann, müssen Sie 

Ihren Individualtest schnellstmöglich registrieren. Eine Anweisung dazu befindet sich im 

Umschlag mit dem Testmaterial. Achtung! Sie können sich nicht vorab registrieren, um schon 

mal für den Notfall im System zu sein. Die Registrierung ist nur nach Bekanntgabe eines 

Positivfalls möglich. Sollten Sie dabei Schwierigkeiten haben, helfen wir Ihnen. Hauptsache 

es geht schnell!  

 

Fortsetzung nächste Seite… 



Liebe Eltern, das Testverfahren ist in einen sehr anspruchsvollen Logistikprozess mit vielen 

Beteiligten eingebunden. Angefangen bei Schülern und Eltern, über Transportfahrer, 

Ansprechpartner in den Laboren, in den Schulen, bei den Bezirksregierungen, dem Schulträger 

und der Schulaufsicht.  

 

Nur mit Ihrer Hilfe schaffen wir den bestmöglichen Infektionsschutz für uns alle. 

Sie können z.B. dafür sorgen, dass: 

 

 wir immer Ihre aktuelle Telefonnummer haben und Sie immer erreichbar sind. 

 Ihr Kind pünktlich zur Schule kommt und die Testung nicht verpasst. 

 Sie den Stundenplan, die Klasse und den Namen der Klassenlehrerin kennen.  

 Sie dem Sekretariat Abwesenheiten (z.B. wegen Krankheit) umgehend bis 8.30 Uhr 

melden. 

 Sie den Individualtest pünktlich in der Schule abgeben, wenn Sie dazu aufgefordert 

werden. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesem komplexen Verfahren keine Ausnahmen 

zulassen, und auf individuelle Wünsche nicht eingehen können.  

Die Schule muss im Zusammenhang mit allen Maßnahmen rund um Corona, Vorgaben des 

Ministeriums, des Gesundheitsamtes und des Pandemiestabs der Stadt Bochum umsetzen. Diese 

werden ständig der aktuellen Situation angepasst, so dass die Schule nicht immer Fragen 

beantworten kann und auf die o.g. Stellen verweisen muss. 

 

 

 


